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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a Entscheidungen zur Berufskleidung eines 

Orchestermusikers und zur Bildung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung bei der Veräußerung eines GmbH-

Anteils.  

  

 Aktuelle Entscheidungen 

Schwarzer Anzug ist keine typische Berufskleidung eines 
Orchestermusikers 

Der 8. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 13. Juli 2016 (Az. 8 K 3646/15 E) entschieden, dass 
ein Orchestermusiker Aufwendungen für ein schwarzes Sakko und für schwarze Hosen nicht als 
Werbungskosten abziehen darf.  

Der Kläger ist als angestellter Musiker bei einem Philharmonischen Orchester tätig. Er ist dienstvertraglich 
verpflichtet, bei Konzerten bestimmte Kleidung zu tragen, wozu eine schwarze Hose und ein schwarzes Sakko 
gehört. Hierfür erhält er vom Arbeitgeber monatlich ein lohnsteuerpflichtiges Kleidergeld. In seiner 
Einkommensteuererklärung machte der Kläger Kosten für die Anschaffung eines schwarzen Sakkos und zweier 
schwarzer Hosen (insgesamt ca. 550 €) als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt erkannte diese 
Aufwendungen nicht an, weil es sich bei den Kleidungsstücken nicht um typische Berufskleidung handele. 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Gericht führte aus, dass es sich bei einem schwarzen Sakko und schwarzen 
Hosen nicht um typische Berufskleidung des Klägers, sondern um bürgerliche Kleidung und damit um Kosten 
der privaten Lebensführung handele. Im Gegensatz zu einem Leichenbestatter oder einem Oberkellner, deren 
schwarze Anzüge typische Berufskleidung darstellten, diene die Kleidung des Klägers allein dem festlichen 
Erscheinungsbild des gesamten Orchesters. Sie solle nicht seine herausgehobene Position unterstreichen und 
könne auch zu privaten festlichen Anlässen getragen werden. Eine solche private Nutzung der Kleidungsstücke 
habe der Arbeitgeber dem Kläger nicht untersagt, so dass auch die monatliche Zah lung eines Kleidergeldes 
nicht zur Annahme typischer Berufskleidung führe. Eine Aufteilung der gemischt veranlassten Aufwendungen 
komme nicht in Betracht, weil die Anschaffung bürgerlicher Kleidung grundsätzlich vom Werbungskostenabzug 
ausgeschlossen sei.  

Keine Rücklage für Ersatzbeschaffung bei Veräußerung eines GmbH-
Anteils wegen eines drohenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens  

Mit Urteil vom 23. Juni 2016 (Az. 2 K 3762/12 G,F) hat der 2. Senat des Finanzgerichts Münster entschieden, 
dass eine Rücklage für Ersatzbeschaffung für den Gewinn aus der Veräußerung eines GmbH-Anteils, die 
aufgrund eines drohenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens erfolgt, nicht gebildet werden darf. 

Die Klägerin ist eine GmbH & Co. KG in privater Trägerschaft. Sie hielt 49% der Anteile an einer GmbH, auf die 
nach einem Konsortialvertrag die Durchführung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung eines Kreises 
übertragen wurde. Diese Aufgabe hatte bisher eine Tochtergesellschaft des Kreises erfüllt, die die übrigen 51% 
der Anteile an der GmbH hielt. Die EU-Kommission vertrat die Auffassung, dass die Vergabe der 
Müllentsorgungsleistungen ohne europaweite Ausschreibung gegen europäisches Recht verstoßen habe. Zur 
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Vermeidung einer Klage gegen die Bundesrepubli k Deutschland entschied man sich anstelle einer neuen 
Ausschreibung für eine Veräußerung der Anteile der Klägerin an der GmbH an ihre Mitgesellschafterin.  

Den hieraus erzielten Veräußerungsgewinn neutralisierte die Klägerin, indem sie eine Rücklage für 
Ersatzbeschaffung gemäß R 6.6 EStR 2005 bildete. Diese übertrug sie auf die Anschaffungskosten für zwei 
andere GmbH-Beteiligungen. Das Finanzamt lehnte demgegenüber die Bildung der Rücklage ab und unterwarf 
den Veräußerungsgewinn in vollem Umfang der Besteuerung. 

Der 2. Senat des Finanzgerichts Münster wies die Klage ab. Durch Bildung einer Rücklage für 
Ersatzbeschaffung könne eine Gewinnrealisierung ausnahmsweise dann vermieden werden, wenn ein 
Wirtschaftsgut aufgrund höherer Gewalt oder infolge oder zur Vermeidung eines behördlichen Eingriffs gegen 
Entschädigung aus dem Betriebsvermögen ausscheidet und alsbald ein funktionsgleiches Wirtschaftsgut 
angeschafft wird. Die Veräußerung der GmbH-Anteile durch die Klägerin sei bereits nicht zur Vermeidung eines 
behördlichen Eingriffs erfolgt, denn das Vertragsverletzungsverfahre n der EU-Kommission habe sich nicht 
gegen die Klägerin, sondern gegen die Bundesrepublik Deutschland gerichtet. Der Kreis habe keine rechtliche 
Möglichkeit gehabt, der Klägerin die Anteile durch Hoheitsakt zu entziehen. Für rein privatrechtliche 
Zwangslagen sei eine Rücklage für Ersatzbeschaffung dagegen nicht vorgesehen. Zudem handele es sich bei 
den neu erworbenen GmbH-Beteiligungen nicht um funktionsgleiche Ersatzwirtschaftsgüter, weil die Klägerin 
hiermit nicht mehr die Möglichkeit habe, wirtschaftlich an der Abfallentsorgung im Kreis zu partizipieren. 

Erwerbsunfähigkeitsrente fließt bereits mit Auszahlung als Kranken- 
bzw. Übergangsgeld zu  

Gilt eine Erwerbsunfähigkeitsrente mit Auszahlung als Kranken- bzw. Übergangsgeld gemäß § 107 SGB X als 
erfüllt, führt bereits diese Auszahlung zu einem Zufluss der Rente. Dies hat der 5. Senat des Finanzgerichts 
Münster mit Urteil vom 17. Mai 2016 (Az. 5 K 1620/14 E) entschieden. 

Der Kläger bezog im Streitjahr 2011 Krankengeld und Übergangsgeld. Die Deutsche Rentenversicherung 
erkannte dem Kläger im Folgejahr rückwirkend ab März 2011 eine volle Erwerbsminderungsrente zu. Eine 
Nachzahlung für 2011 erfolgte jedoch in Höhe des Kranken- und Übergangsgeldes nicht. Vielmehr erstattete die 
Rentenversicherung diese Beträge an die Krankenkasse und an die Agentur für Arbeit. Das Finanzamt 
behandelte die im Jahr 2011 zugeflossenen Kranken- und Übergangsgelder als steuerpflichtige 
Renteneinkünfte. Der Kläger war demgegenüber der Ansicht, dass die Rentenzahlung erst im Jahr 2012 durch 
Verrechnung zugeflossen sei. 

Der 5. Senat des Finanzgerichts Münster wies die Klage ab. Die Erwerbsminderungsrente sei dem Kläger 
bereits in Höhe der verrechneten Beträge im Jahr 2011 zugeflossen. Dass die Bezüge zunächst als Krankengeld 
und Übergangsgeld ausgezahlt worden seien, ändere daran nichts. Maßgeblich für die steuerliche Behandlung 
sei vielmehr der endgültige sozialversicherungsrechtliche Rechtsgrund. Denn der Anspruch des Klägers gegen 
die Rentenversicherung auf Auszahlung der Erwerbsunfähigkeitsrente gelte gemäß § 107 Abs. 1 SGB X mit 
Auszahlung des Kranken- bzw. Übergangsgeldes als erfüllt. Diese Erfüllungsfiktion solle eine Rückabwicklung 
im Verhältnis der verschiedenen Sozialleistungsträger und dem Anspruchsberechtigten verhindern.  

Polizeiwache ist regelmäßige Arbeitsstätte einer Streifenpolizistin  

Mit Urteil vom 19. Februar 2016 (Az. 12 K 1620/15 E) hat der 12. Senat des Finanzgerichts Münster 
entschieden, dass die Polizeiwache die regelmäßige Arbeitsstätte einer Streifenpolizistin ist. 

Die Klägerin versah ihren Dienst als Polizeibeamtin während des gesamten Streitjahres 2013 im Wach- und 
Wechseldienst in einer Polizeiwache. Diese suchte sie arbeitstäglich auf und nahm von dort aus ihren 
Streifendienst auf. In ihrer Einkommensteuererklärung beantragte die Klägerin die Berücksichtigung der Fahrten 
nach Reisekostengrundsätzen in Höhe von 0,30 € pro gefahrenem Kilometer sowie Mehraufwendungen für 
Verpflegung für Tage mit mindestens achtstündiger Abwesenheit von ihrer Wohnung. Das Finanzamt erkannte 
für die Fahrten lediglich die Entfernungspauschale und die Verpflegungsmehraufwendungen nicht an, weil die 
Polizeiwache die regelmäßige Arbeitsstätte der Klägerin darstelle. 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Gericht kam nach einer Würdigung der Gesamtumstände zu dem Ergebnis, 
dass die Polizeiwache die regelmäßige Arbeitsstätte der Klägerin sei. Dies folge zunächst daraus, dass sie der 
Wache dienstrechtlich zugeordnet sei, sie die Wache arbeitstäglich anfahre und dort die Berichte schreibe. 
Unerheblich sei, dass die Klägerin den überwiegenden Teil ihrer Arbeitszeit außerhalb der Polizeiwache 
verbringe, denn maßgeblich sei nicht der quantitative, sondern der qualitative Schwerpunkt der Tätigkeit. Da sich 
die Klägerin ebenso wie ein im Innendienst in der Wache tätiger Verwaltungsbeamter auf die regelmäßigen 
Fahrten einstellen könne, sei nicht nachvollziehbar, warum sie in den Genuss eines höheren 
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Werbungskostenabzugs kommen solle. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist beim Bundesfinanzhof unter dem 
Az. VI B 31/16 anhängig. 

  

 Weitere Entscheidungen im Überblick 

Erbschaftsteuer 

Zur Berechnung der Steuerermäßigung nach § 27 ErbStG bei mehrfachem Erwerb desselben Vermögens 
(Urteil vom 9. Juni 2016, Az. 3 K 3171/14 Erb, Rev. BFH II R 25/16) 

 

Umsatzsteuer 

Zur Steuerbefreiung für Umsätze aus Geldspielgeräten (Urteil vom 16. Juni 2016, Az. 5 K 998/14 U) 

Verfahrensrecht 

Zu den Anforderungen an einen „Antrag des Steuerpflichtigen“ auf Hinausschieben einer Außenprüfung 
nach § 171 Abs. 4 AO (Urteil vom 6. Juni 2016, Az. 13 K 460/14 E) 

 In eigener Sache 

Ernennung zum Richter am Finanzgericht  

Am 1. August 2016 ernannte der Vizepräsident des Finanzgerichts Münster, Wilhelm Markert, Christof Taube 

zum Richter am Finanzgericht. Herr Taube ist seit zwei Jahren Mitglied des in erster Linie für Streitigkeiten aus 
dem Einkommensteuerrecht zuständigen 1. Senats des Finanzgerichts Münster. Vor seinem richterlichen 
Berufsstart war er als Rechtsanwalt in einer international agierenden Sozietät in Düsseldorf beschäftigt und dort 
im Steuer- und Bilanzrecht beratend tätig. Herr Taube lebt mit seiner Ehefrau in Dorsten.  
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Herr Taube (links), Herr Markert (rechts)   
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Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den 
Newsletter über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der 
anderen Gerichte Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des 
Finanzgerichts Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die 
ab 1. Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der 
gerichtseigenen Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen 
Nutzung kostenfrei zur Verfügung gestellt (§ 4 Abs. 7 JVKostO). Informationen für Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden 
hier bereitgestellt. 
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